


























Stiftung Kinderheim Brugg, Brugg 
 
 
Anhang für Jahresrechnung 2022 
 
 
1. Rechtsgrundlagen und Organisation 
 
1.1. Rechtsform und Stiftungszweck 
 
Die Stiftung Kinderheim Brugg ist eine Stiftung nach Art. 80 ZGB, mit Sitz in Brugg. 
 
Die Stiftung Kinderheim Brugg mit den drei Institutionen Kinderheim Brugg, Stiftung Olsberg und 
Familynetwork bietet ambulante, teilstationäre und stationäre Angebote für Kinder, Jugendliche und 
Familien an. Die Stiftung ist im ganzen Kanton Aargau mit den untenstehenden Angeboten präsent.                  
Sie führt in den Kantonen Bern, Solothurn und Zürich Zweigniederlassungen. 
 

- Einrichtungen für den stationären Heimaufenthalt in verschiedenen Wohngruppen 
- Tagessonderschulen mit mehreren Klassen 
- Schulheim 
- Notfallgruppe 
- Aussenwohngruppe für Jugendliche und junge Erwachsene 
- Mandate / Berufsbeistandschaften 
- Sozialpädagogische Familienbegleitung 
- Dienstleistungsangebote in der Familienpflege 
- Ausbildung für Pflegefamilien 

 
Die Stiftung Kinderheim Brugg kann weitere Angebote aufbauen oder sich an ähnlichen Institutionen 
beteiligen.  
 
Die Stiftung Kinderheim Brugg bietet den Kindern und Jugendlichen eine optimale Erziehung, Förderung 
und Pflege auf der Grundlage aktueller sozial- und heilpädagogischer Erkenntnisse. 
 
Die Stiftung Kinderheim Brugg verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.                           
Die Stiftung ist gemeinnützig und politisch sowie konfessionell neutral. 
 
1.2. Stiftungsurkunde und Reglemente 
 
Stiftungsurkunde vom        13.12.2017 
Organisationsreglement vom       25.11.2020 
Betreuungsgesetz SAR 428.500     02.05.2006 (Stand 01.01.2022) 
Angestelltenreglement vom       01.08.2020 
Entschädigungsreglement Stiftungsrat vom     25.11.2020 
Spesenreglement vom       01.01.2021 
Spesenreglement für Geschäftsleitungsmittlieder   14.10.2020 
 
Leistungsvertrag 2023 - 2026 zwischen Departement Bildung,  
Kultur und Sport des Kantons Aargau und der Stiftung Kinderheim Brugg 15.12.2022 
 
1.3. Aufsichtsbehörden 
 
BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA), 5001 Aarau 
Departement Bildung, Kultur und Sport des Kantons Aargau (BKS), 5000 Aarau 
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1.4. Führungsorgane / Zeichnungsberechtigung / Amtsdauer und Entschädigung Stiftungsräte 
 
Präsident:  Wymann Thomas, Möriken-Wildegg    KU 
Vizepräsident:  Engel Daniel, Brugg      KU 
Mitglieder:  Greiner Hanspeter, Brugg 

Heimgartner Stefanie, Baden 
Hungerbühl Maja, Umiken 
Kaufmann Alfons Paul, Wallbach 
Wegmann Regula, Schinznach-Dorf 
Wullschleger Willi, Gränichen     KU 

 
Dem Stiftungsrat nicht angehörend: 
Geschäftsleiter    von Moos Rolf, Oberentfelden   KU 
Leitung Zentrale Dienste  Stierli Hildegard, Leuggern   KU 
Institutionsleitung Brugg  Meier Catherine, Basel    KU 
Institutionsleitung OLS   Wölfle Daniel, Lörrach (DE)   KU 
Institutionsleitung Familynetwork Darwich Irene, Unterkulm   KU 
(KU = Kollektivunterschrift) 
 
Gemäss Stiftungsurkunde ist für die Stiftungsräte keine Amtsdauer vorgesehen. 
 
Stiftungsratsentschädigungen   Berichtsjahr  Vorjahr 
Entschädigung der Stiftungsräte    CHF 12‘175.00  CHF 14‘202.60  
 
1.5. Revisionsstelle 
 
thv AG, Revisionsgesellschaft, Aarau  
Die Revisionsgesellschaft ist für ein Jahr gewählt. 
 
 
2. Rechnungslegungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Die Buchführung, Bilanzierung und Bewertung erfolgt nach den Vorschriften der Art. 957ff des 
Obligationenrechts zur kaufmännischen Buchführung. Die Jahresrechnung bestehend aus Bilanz, 
Betriebsrechnung und Anhang vermittelt einen möglichst sicheren Einblick in die wirtschaftliche Lage der 
Stiftung. Der Kontenplan bzw. die Kontierungsrichtlinien halten sich primär nach den Vorgaben von 
Curaviva und leicht angepasst nach SWISS GAAP FER 21. 
 
Die Rechnungslegung erfordert vom Stiftungsrat Schätzungen und Beurteilungen, welche die Höhe der 
ausgewiesenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Eventualverbindlichkeiten im Zeitpunkt der 
Bilanzierung, aber auch Aufwendungen und Erträge der Berichtsperiode beeinflussen könnten.                            
Der Stiftungsrat entscheidet dabei jeweils im eigenen Ermessen über die Ausnutzung der bestehenden 
gesetzlichen Bewertungs- und Bilanzierungsspielräume. Zum Wohle der Stiftung können dabei im Rahmen 
des Vorsichtsprinzips Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen über das 
betriebswirtschaftlich benötigte Ausmass hinaus gebildet werden. 
 
2.1. Abweichungen von der Stetigkeit der Darstellung 
 
Bilanz und Betriebsrechnung richten sich nach dem Kontenplan Artiset. Die Gliederung der 
Jahresrechnung ist dem Ausweis nach SWISS GAAP FER 21 angepasst. Der Konteninhalt blieb der 
Gleiche.  
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2.2. Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Die Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze entsprechend den Vorschriften gemäss OR. Die Bewertung 
erfolgt vorsichtig und zeigt eine zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stiftung.                      
Verbucht sind aktuelle bzw. tatsächliche Werte per Bilanzstichtag: 
 
- Flüssige Mittel, Forderungen und Verbindlichkeiten: Nominalwert 

 
- Vorräte:       fifo 

     
- Sachanlagen:      Anschaffungskosten abzüglich sonstige 

Zuschüsse und Subventionen minus 
jährliche, lineare Abschreibungen im 
Rahmen der IVSE-Richtlinien 

 
 
3. Erläuterungen zur Jahresrechnung 
 
3.1. Flüssige Mittel, Forderungen und Vorräte 
 
Die flüssigen Mittel, Forderungen und Vorräte werden in der Bilanz einzeln aufgeführt und sind zu 
Nominalwerten bewertet. 
 
3.2. Mobiles und Immobiles Anlagevermögen 
 
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten minus Subventionen bilanziert. 
 
Die linearen Abschreibungssätze sind zusammengefasst wie folgt angewendet worden: 

Anlagevermögen Abschreib. 
bis 2020 

Abschreib. 
gem. BKS AG NEU 

Bemerkungen 

Immobilien alt 5% 5.06% gemäss altem Betreuungsgesetz 
 
Anlagebuchhaltung und 
Abschreibung wurden per 2021 mit 
dem BKS Aargau abgestimmt 

Immobilien neu 3% 1.31% bis 3.27% gemäss neuem Betreuungsgesetz 
maximaler Abschreibungssatz: 3% 
 

Anlagebuchhaltung und 
Abschreibung wurden per 2021 mit 
dem BKS Aargau abgestimmt 

Liegenschaft Müller 4% 3.53% Anlagebuchhaltung und 
Abschreibung wurden per 2021 mit 
dem BKS Aargau abgestimmt 

Mobile Sachanlagen 
KHB 
FN 
Olsberg 

 
20% 
20% 
20% 

 
20% 
20% 
20% 

 

Fahrzeuge 20% 20%  

Informatik und 
Kommunikationssystem 
KHB 

33.33% 33.33%  

Informatik und 
Kommunikationssystem 
OLS 

33.33% 33.33%  
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3.3. Erläuterungen zur Betriebsrechnung 
 
Der Betriebsertrag resultiert aus der Verrechnung der Leistungen der Betreuten an den Kanton,                             
die Gemeinden und die Eltern. Die Kosten sind im Rahmen des vom BKS genehmigten Budgets. 
 
 
4. Weitere Informationen 
 
4.1. Leasing- und Mietverpflichtungen 
 
Die Dauer des Mietvertrags (ab 01.08.2017) zwischen der Stiftung Kinderheim Brugg und dem Staat 
Aargau (vertreten durch Departement Finanzen und Ressourcen, Immobilien Aargau) für das Schulheim 
Stiftung Olsberg, 4305 Olsberg, ist auf 10 Jahre festgelegt mit Option auf 5 Jahre Verlängerung. 
 
4.2. Zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändete Aktiven 

 
Berichtsjahr  Vorjahr 

Immobilien (Buchwert)     CHF 2‘466‘493.27 CHF 2‘682‘809.83 
Schuldbriefsumme nominell, verpfändet   CHF 4‘000‘000.00 CHF 4‘000‘000.00 
Kreditsumme effektiv beansprucht   CHF 3‘000‘000.00 CHF 3‘000‘000.00 
 
4.3. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 
 
Bilanziert unter „Verbindlichkeiten“   CHF 331‘682.85 CHF 374‘219.55 
 
4.4. Bestätigung der zweckentsprechenden Mittelverwendung 
 
Das Vermögen und die Erträgnisse der Stiftung sind dem Stiftungszweck gemäss verwendet worden. 
 
4.5. Auflagen der Aufsichtsbehörde  
 
Mit Verfügung vom 31. Oktober 2012 verlangt die Aufsichtsbehörde, dass die Vermögensübertragungen 
der Stiftung Kinderheim Brugg an die Stiftung zur Förderung und Unterstützung des Kinderheims Brugg in 
Brugg in den Anhängen der entsprechenden Jahresrechnungen offengelegt werden. 
 
Vermögensübertragung vom 12.10.2016:  CHF   40‘086.87 
Vermögensübertragung vom 25.01.2018:  CHF 163‘155.89 
Vermögensübertragung vom 23.01.2019:  CHF   37‘774.55 
Vermögensübertragung vom 25.06.2020:  CHF   57‘048.62 
Vermögensübertragung vom 28.04.2021:  CHF   75‘008.65 
Vermögensübertragung 2022    CHF            0.00 
 
Die Jahresrechnung 2021 ist ohne weitere Bemerkungen abgenommen worden. 
 
4.6. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 
 
Es sind keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bekannt, welche die Aussagefähigkeit der 
Jahresrechnung beeinträchtigen könnten. 
 
4.7. Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen 
 
Keine 
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4.8. Erklärung zur Anzahl Vollzeitstellen  Berichtjahr  Vorjahr 
 
Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 250 MA nicht über 250 MA 
 
4.9. Genehmigung der Jahresrechnung 
 
Der Stiftungsrat bestätigt die Richtigkeit der vorliegenden Jahresrechnung. 
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